
Allgemeine Geschäftsbedingu gen für Containergestellungen 


I. Allgemeines und Geltungsb re ch 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für die gesamten 
Geschäftsbeziehungen mit dem Auftraggeber, soweit nichts anderes verein
bart Ist. Der Auftraggeber erkennt sie als für Ihn verbindlich an. Der Auftrag
geber verzichtet auf die Geltenctmachung eigener Geschäftsbedingungen. 
Diese werden auch nicht durch unser Schwelg n der durc die Containerge
stellung Vertragsinhalt. 

11. VertragsabschluB 

Sämtliche mülldllchiln und telefonIschen N benabreden sowie Änderungen 
der in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen sollen zu 
KlarsteIlungszwecken schriftlicf1 abgefaBt sein. 

111. Entgelte und Zahlungsbedingungen 

1. 	Das vereinbarte Entgelt umfaßt. soweit anderes rllcht verembart wurde, die 
Bereitstellung. die Nutzung, die AbhOl1lng und das Verbringen des Contai
ners zum Bestimmungsort. Gebühren und Kost n, die an der AbladestiJlle 
entstehen (z. B. DepolliegebiJhren, Sortlerkosten, Verwertungskosten oder 
dergleichen) sowie Entsofgungsnebenkosten sind In dem vereinbarten Ent 
gelt nicht enthalten. Sie erden zusatz/Ich In Rechnung gestellt 

2 	 Individuell vereinbarte Pauschal- bzw, Komplettpreise gelten nur fi.lrdle ver
einbarten Stoffe und beinhalten dann sowohl di Entgelte für die Comainer
bereitstellung ~lOcJ -verbringung als auch die Entsorgungs- b~w. Verwer
tungskosten und Entsorgungsnebenkosten. 

3. Das Entgelt nact! Ziffer 1 und 2 umfaßI nicht vom Auftraggeber Zu vertre
tende vergebliche An- und Abfahrten bel der Bereitstellung odel Abholung 
des Containers, vom Auftraggeber zu vertretf'.nde Wartezellen sowie vom 
Auftraggeber zu vertretende Verlängerungen der verrragsgemaßen Nut
zungsdauer 

4. Unsere Preisangaben enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer 

5. Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen. 

IV. Bereitstellung, Dauer der Nutzung und Abholung der Container 

1. 	Ort und Zeitpunkt der Bereitstellung. Dauer der Nutzung sowie Zei punkt 
der Abholung der Container werden zwIschen uns und dem Auftraggeber 
indiViduell vereinbart. 

2. Soweit dIe Dauer der Nutzung nlcht festgelegt wurde, endet sie spätestens 
mit der Abholung des Conta ners Die Abholung erfolgt nur werktags. Ist 
ntchts anderes vere "bart, hat der Auftraggeber dl Abholung telefonisch 
oder schriftlich bis 2 Uhr des vorletzten Werktages vor der Abholung anzu
ford.ern. Der Sonnabend ist kein Werktag im Sinne dieser Regelung. 

V. Zufahrten und Aufstellplatze 

1 . 	Dem Auftraggeber obliegt es, einen geeigneten Autstellplatz fur den Con
tainer bereitzustellen 

2. 	Zufahrten und Aufstellplatze mussen zum B fahren mit dem fur die Auf
tragserfüllung erforderlichen Lkw (in der Regel 16 biS 27t) geeignet sem . Bei 
Zweifeln Uber eme ausreichende Tragfähigkert hat deI Auftraggeber unse
ren Fahrer auf seine Zweifel hinzuwelsen. Nicht befes Igte Zufahrten und 
Aufstellplätze werden von uns nur dann benutzt. wenn der Untergrund für 
das Befahren mit diesem Lkw geeignet ist. 

3. Für Schaden an Zufahrten und Aufstellungsplätzen haften wir nur, soweit wir 
oder unsere Erfüllungsgehllfen dIese Schaden vOlsatzlich oder grob fahr
läsSig herbeigeführt haben. Soweit wir nach dieser Vorschrift nicht haften, 
hat uns der Auftraggeber auch von eventuellen Anspruchen Dritter freizU
stellen 

4. Soweit der Container aul öffentlichen Verkehrsflachen aufgestellt Wird, hat 
der Auftraggeber die hierfür benötigte behOrdliche Genehmigung einzuho
len. FOr die fehlende behördliche Genehmigung haftet ausschließlich der 
Auftraggeber. Er hat uns, soweit er nach dieser Vorschrift haftet. auch von 
eventuellen Anspruchen Dritter freizusteHen 

VI. Sicherung der Con1ainer 

Die erforderliche Sicherung des Containers. Wie zum Beispiel Beleuchtung 
oder Absperrung, Ist ausschließlich Aufgabe des Auftraggebers. Fu. dl unter
lassene Sicherung des Containers hattet ausschließlich der Auftraggeber. Die
ser hat uns von eventuellen Anspruchen Dritter freizustellen. 

VII. Conta nerbeladung/-btlhandlung 

1. 	ContaJner dürfen nur bis zum Rand befum werden Der Container muß 
sowohl von der Volumen- als auch von der Gewichtsvßrtetiung her glelch
maßig beladen werden. Deckelcontamer müssen transpongerectll verrie
geft werden. Die EInhaltung vorgenannter Regeln hat der Auftraggeber 
sicherzustellen. Soweit die Beladung Anlaß zum Zweifel gibt. ob das von 
unserem Fahrer benannte Höchstgewicht des Contamers eingehalten 
wurde. hat der Auftraggeber unseren Fahrer be der Abhotung davon In 
Kenntnis zu setzen. 

2. Container durfen nur mit den bel Auttragsertellung genannten bzw. abge
sprochenen Abfallarten befüUt werden. 

3. Abfälle. die nach den jeweiligen Abfallgesetten einer gesonderten Entsor
gung zllZllführe sind. Insbesondere Sondermüll odar vergleichbare Stoffe, 
dOrfen nur nach Rücksprache bzw schriftlicher Zustimmung unsererseits in 
die Container gefüllt werden 

4 . 	Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, daß wahrend der Aufstellzeit aus
schließlich nach Ziffer 2 und 3. zugelassene AbfeUle In den Containel ver
brach! werden, Lassen Umstände den Schluß zu. daß andere als die nach 
Ziffer 2. und 3. zugelassenen Abfallarten In den Container verbracht worden 
Sind, so Sind wir berechtigt und verpflichtet. den Inhalt des Containers ana
lysieren zu lassen und ggf. einer gesonderten Entsorgung zuzuführen . 

5. Der Auftraggeber Ist .verpfllchtet, zum Zwecke einer optimalen Verwertung 
und mogllchst germger Deponiegebuhren die verschiedenen Abfallarten in 
dem m uns besprochenen Umfang getrennt zu halten . Zusätzliche Kosten, 
die durch eine mangelnde Getrennthallung der Abtallarten entstehen, hat 
der Auftraggeber zu tragen . 

6. 	Der Auftraggeber tragt dalOr Sorge daß der Container ohne unsere aus
drückllcl,e Zustimmung nicht von seinem ursprünglichen Aufstellplatz ver
schoben oder versetzt Wird. 

7. 	Verandarungen sm Container (z. B Bohren von Lochern) durfen nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung vorgenommen werden. 

8 	 Beschadlgungen sm Container (z B. an der DeckelkonstruktIon) sind uns 
unverzugllch mItzuteilen 

9 	Für Kosten und Schäden. die durcl' eine schuldhafte Verletzung der In Zlf 
ter 1. bis 8. genannten Regeln, Verpflichtungen und Verbote für den Auf
traggeber entstehen, haftet der Auftraggeber. Soweit er nach dieser Vor
schrift haft ~ hat er uns von eventuellen Anspruchen Dritter irelzustellen 

VIII. Transport 

Wir erpfllchten uns. den Transpon ordnungsgemäß Im Sinne des Abfall · 
gesetzes durchzuführen. 

IX. Rechte an dem Inhalt der Container 

Soweit rllchts anderes vereinbart wurde oder Sich unzweifelhaft aus den 
Umstanden erglbl, sind wir Oerechllgt. uns den Inhalt des Containers bei 
Abholung dn~uelgnen und daruber ~u verfugen. 

X, Schadensersatzhaftung 

1. Unsere Haftung gleIch aus welchem Rechtsgrund, Ist beschränkt auf Scha
den, die wir oder unsere El1t.illungsgehillen vorsätzlich grob lahrlasslg oder 
bel der Verietzlll19 von für die Erfüllung des Vertragszwecks wesentlichen 
Pflichten. au deren Erfüllung der Auftraggeber vertrauen konnte, leicht fahr 
lasslg herbeigefuhrt haben. In den Fällen leichter Fahrlasslgkelt Ist unsere 
Haftung der Hohe nach aul Schäden beschränkt, die bei Vertragsschfuß als 
bel vergleichbaren Geschaften dieser Art typische Schaden vorhersehbar 
waren 

2. Soweit In diesem Vertrag nichts anderes vereinbart wurde. folgt die Scha
densersatzpllich des Auftraggebers den gesetzlichen Regeln. 

3. Soweit Illernach gegen uns Schadensersatzanspruche bestehen, verjähren 
diese nach Ablauf eines Jahres nach Kenntnis des Schadens durch den 
Berechtigten, soweit nicht gesetzilCl' elOe kürzere Frist gilt. Von dieser 
Regelung Sind Schader sersatzansprüche aufgrund unerlaubter Handlung 
sowie Schadensersal7ansprüche ausgeschlossen. die auf Vorsatz oder 
grober Fal1rfässlgkeit unsererseits oder unserer ErfOlJungsgehllfen beruhen 
oder die Verletzung vertragswesentlIcher Pflichten betreffen. 

XI. Aufrechnung und Zuruckbehaltung 

1. Die Autrechnung seitens des Auftraggebers mit anderen als unbestrittenen 
oder rech skraftlg festgestellten Gegenansprüchen ist unzulässig. 

2. Der Auftraggeber Ist nicht berechtigt, ein Zuruckbehaltungsrecht wegen Ihm 
zustehender AnspruChe geltend zu machen, es sei denn, sie beruhen auf 
demselben Vertragsverhältnis oder sie sind unbestrittel' oder rechtskräftig 
festgestellt. 

xn Wirksamkeit 

1. Sollten eine oder mehrere Vertragsbestimmungen unWirksam, undurchführ
bar oder unvollstandlg sein oder werden. so bleiben die übrigen Bestim
mungen hiervon unberührt. 

2. Ist eine der IndiViduell verreinbarten Regelungen unwirksam. undurchführ
bar oder unvollstandlg oder wird sie es, so gilt eine Wirksame. durchführba
re und vollstandige Bestimmung, die dem ursprünglichen Willen der Par
teien am näcl1sten kommt, als ZWischen den Parteien vereinbart. 

3. 	 Im Fall!:! einer anfänglichen Vertragslücka gilt ebenfalls eine wirksame 
durchführbare und vollstandlge Bestimmung als ZWischen den Parteien ver
einbart. die die Parteien bel Erkennen der Vertrags lücke vereinbart hätten 

XIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. 	Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gi lt auch dann. 
wenn der Kunde seinen Sitz Im Ausland hat. 

2, 	Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist der Erfüllungsort für sämtliche 
Zahlungs- und sonstigen Vertragspflichten der Sitz unseres Unternehmens. 

3. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver
trag ZWischen uns und Vollkaufleuten sowie zwischen uns und Personen. 
die nach dem VertragsabSChluß Ihren Wohnsitz oder Ihren gewohnlichen 
Au enthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zlvllprozeßordnung verleg t 
haber oder deren W hnsltz. oder gewöhnlicher Aufenthaltsort Im ZSltpunkt 
der Klageerhel:lung meht bekannt ist, ISt der ausschließliche Gerichtsstand 
der Sitz unseres Unternehmens. Wir behalten uns jedoch vor. vom Gerichts 
stand am Sitz des Kunden Gebrauch zu machen. Das Vorstehende gilt nicht 
für das gerichtliche Mahnverfahren. 


